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Zitat von chilipaprika

Mir war auch nicht klar, dass der Arbeitgeber meiner Elternzeit widersprechen kann.

Nein, kann er eigentlich nicht, sondern kann nur auf die Rechtsmissbräuchlichkeit hinweisen
und das er deshalb mit der Elternzeit so nicht einverstanden ist. Aber eigentlich kannst du sie
frei wählen.
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